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A Geschäfte 
 

1. Bauliche Sanierung der Bahnhofstrasse in Kollbrunn,  
Kreditantrag über den Betrag von Fr. 810‘000.00 (inkl. MWST) 
 

Referentin: Werkvorsteherin Susanne Stahl 
 

2. Genehmigung Budget und Festsetzung Steuerfuss 2019,  
Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2019-2023 
 

Referent: Finanzvorsteher Stefan Deinböck 
Fachperson: Abteilungsleiter Finanzen René Zweifel 

 

B Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 
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A  Geschäfte 
 
1.  Bauliche Sanierung der Bahnhofstrasse in Kollbrunn,  Kreditantrag über den Betrag 

von Fr. 810‘000.00 (inkl. MWST) 
 

 
Ausgangslage 
 
Die Bahnhofstrasse in Kollbrunn befindet sich im Gemeindebesitz und verbindet die beiden 
Staatsstrassen Tösstalstrasse und die Dorfstrasse. Die Werkkommission beschloss am 22. Januar 
2014 eine Sanierung dieser Strasse über ca. 500 Meter Länge, da sich die Abschlüsse und der 
Belag in einem schlechten Zustand befinden. An einzelnen Orten ist die Entwässerung nicht mehr 
gewährt und es bilden sich Pfützen. Auch versickert das Strassenwasser teilweise in unterirdi-
schen Sickerschächten, welches nicht gestattet ist. Die Bahnhofstrasse liegt in einer Tempo-30-
Zone. Die verkehrsberuhigenden Massnahmen befriedigen nicht und sollen im gleichen Zug er-
setzt werden. Die Schmutzwasserleitungen wurden wo erforderlich bereits saniert. Die Meteorwas-
serleitungen mussten nicht saniert werden. Die Umsetzung des vorgenannten Bauvorhabens wur-
de durch den Gemeinderat im Kalenderjahr 2019 vorgesehen. Im Investitionsprogramm ist unter 
Konto Nr. 1620.501‘035 ein Betrag über Fr. 780‘000.00 festgelegt. 
 
Projekt 
 
Die Sanierung erfolgt im bisherigen Strassenraum. Die Strassen und Gehwegbreiten bleiben auch 
nach Umsetzung des Bauvorhabens identisch dimensioniert. Es Landerwerb ist nicht erforderlich. 
Die sanierte Strasse wird mit einem zweischichtigen Belag mit 13.0 cm Stärke versehen. Das 
Dachgefälle wird beibehalten. Der Gehweg erhält einen neuen Belag mit 7.0 cm Stärke. Alle Ab-
schlüsse werden ersetzt. Der Abschluss zwischen Gehweg und Fahrbahn wird mittels Bord- und 
Wasserstein (zweireihig) ausgeführt. Der Abschluss Gehweg gegen die privaten Parzellen werden 
mit einem Bundstein oder Stellplatte ausgebildet. Die alte Strassenbeleuchtung mit Quecksilber-
dampflampen wird ersetzt, es werden umweltschonende und moderne LED-Leuchten verwendet. 
Die Strassenentwässerung wird teilweise neu erstellt und in die öffentlichen Meteorwasserkanali-
sationen angeschlossen. Die Wasserversorgung beschloss, ihre Wasserleitung Nennweite 

Das Wichtigste in Kürze  

Für die Sanierung der kommunalen Bahnhofstrasse beantragt der Gemeinderat der Gemeinde-
versammlung, es sei ein Kredit von 810'000 Franken (inkl. MWST) zu genehmigen. Die Koll-
brunner Bahnhofstrasse ist rund 500 Meter lang und verbindet zwei Staats-strassen (Tösstal- 
und Dorfstrasse). Eine Sanierung dieser kommunalen Strasse ist nötig, da sich die Abschlüsse 
und der Belag in einem schlechten Zustand befinden. An einzelnen Orten ist die Entwässerung 
nicht mehr gewährleistet. Die Bahnhofstrasse liegt in einer Tempo-30-Zone. Die verkehrsberu-
higenden baulichen Massnahmen befriedigen hier nicht und sollen mit der Sanierung ersetzt 
werden. Die Umsetzung ist im Kalenderjahr 2019 geplant. Die Sanierung erfolgt im bisherigen 
Strassenraum. Die Strassen und Gehwegbreiten bleiben nach der Umsetzung des Bauvorha-
bens identisch. Die sanierte Strasse wird mit einem zweischichtigen Belag von 13 Zentimeter 
Stärke versehen. Das Dachgefälle wird beibehalten. Der Gehweg erhält einen neuen Belag mit 
sieben Zentimeter Stärke. Alle Abschlüsse werden ersetzt. Die heutige Strassenbeleuchtung mit 
Quecksilberdampflampen wird durch moderne LED-Leuchten erneuert. 
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200 mm vorgängig zu ersetzen. Die Unternehmen Swisscom und UPC bekunden nicht ein Interes-
se am Ersatz ihrer Werkleitungen 
 
Kosten 
 
Es sind die folgenden Kosten mit einer Genauigkeit von +/- 10 % ermittelt worden: 
 

Beschreibung Betrag Fr. 

Erwerb von Grund und Rechten, Bewilligungen 0.00 

Bauarbeiten Strasse 618‘000.00 

Nebenarbeiten Strassenbeleuchtung  63‘500.00 

Nebenarbeiten Markierungen, Bepflanzungen Geländer etc. 23‘000.00 

Technische Arbeiten, Bauleitung, Vermarkung etc. 50‘000.00 

Total 754‘500.00 

MWST und Rundung 55‘500.00 

Total inkl. MWST 810‘000.00 

 
Folgekosten 
 
Die Kapitalkosten für die Abschreibung und Verzinsung betragen 10% der Nettoinvestitionen von 
Fr. 810‘000.00 oder Fr. 81‘000.00 jährlich. 
 
Empfehlungen 
 
Die Werkkommission und der Gemeinderat Zell empfehlen der Gemeindeversammlung den vorlie-
genden Baukredit zu bewilligen. 
 
Abschied Rechnungsprüfungskommission 
 
Der Gemeinderat beantragt für die Sanierung der Bahnhofstrasse in Kollbrunn einen Kredit von 
Fr. 810’000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung 2019. 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Geschäft geprüft und unterstützt den Antrag des Ge-
meinderates. 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung das Geschäft gemäss 
dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. 
 
Antrag Gemeinderat 
 
Für die Sanierung der Bahnhofstrasse in Kollbrunn wird ein Kredit von Fr. 810‘000.00 (inkl. MWST) 
zu Lasten der Investitionsrechnung 2019 Konto Nr. 1620.501‘035 bewilligt. 
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2. Genehmigung Budget und Festsetzung Steuerfuss 2019,  
Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2018-2022 

 
Das Budget der Gemeinde Zell für das Jahr 2019 präsentiert sich gemäss dem neuen Harmoni-
sierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) wie folgt:  
 

Erfolgsrechnung  Aufwand Ertrag  
     Fr.  Fr. 
Allgemeine Verwaltung 3‘417‘100 861‘100 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1‘960‘900 794‘000 
Bildung 13‘765‘600 474‘300 
Kultur, Sport und Freizeit 479‘300 102‘500 
Gesundheit 1‘844‘400 0 
Soziale Sicherheit 7‘824‘000 3‘310‘400 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1‘806‘100 100‘500 
Umweltschutz und Raumordnung 5‘201‘500 3‘011‘200 
Volkswirtschaft 146‘000 459‘400 
Finanzen und Steuern 245‘600 27‘620‘300 
Abzüglich interne Verrechnungen (1) -176‘100 -176‘100 
Total 36‘514‘400 36‘557‘600 

 

Das Wichtigste in Kürze  

Das Zeller Budget 2019 wurde erstmals gemäss den Vorgaben des Harmonisierten Rech-
nungslegungsmodells 2, HRM2, erstellt. Das HRM2 wird per 1. Januar 2019 in allen Zürcher 
Gemeinden eingeführt. Das Budget 2019 der Gemeinde Zell rechnet bei einem gesamten Auf-
wand von 36‘514‘400 Franken und einem Ertrag von 36‘557‘600 Franken mit einem Ertrags-
überschuss von 43‘200 Franken. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung in 
zwei separaten Beschlüssen die Genehmigung des vorgenannten Budgets und die Festset-
zung des Steuerfusses für das kommende Jahr auf 118 Prozent, vier Prozent weniger als im 
Vorjahr.   

Zudem wird der Gemeindeversammlung der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) für die Jahre 
2018 bis 2022 als Informationsmittel zur Kenntnis gebracht, sodass das Budget im Zusammen-
hang mit der Planperiode beurteilt werden kann. Eine Verabschiedung durch die Gemeindever-
sammlung Zell findet nicht statt. Bis 2018 muss im Gemeindehaushalt noch mit einem Defizit 
gerechnet werden. Ab 2019 dürften insbesondere wegen des Rückgangs der Abschreibungs-
belastung im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Rechnungslegung HRM2 Ertrags-
überschüsse bis zu zwei Millionen Franken resultieren. Ab 2020 wird mit deutlich weniger 
Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Das geplante Investitionsvolumen liegt auf einem ver-
gleichsweise durchschnittlich hohen Niveau. Mit der erzielten Selbstfinanzierung können die 
Investitionen zu 84 Prozent selbst finanziert werden. Das Nettovermögen wird vollständig ab-
gebaut und am Ende der Planung resultiert eine Nettoschuld von 0.3 Millionen Franken. Die 
verzinslichen Schulden steigen auf 15 Millionen Franken. Damit der tiefere Steuerfuss künftig 
ausreicht, ist das Ausgabenwachstum zu bremsen. Bei den Gebührenhaushalten ist beim Ab-
fall wegen der negativen Spezialfinanzierung mit einer Tariferhöhung zu rechnen und auch 
beim Abwasser zeichnet sich längerfristig eine Erhöhung ab. Beim Wasser kann noch mit stabi-
len Tarifen gerechnet werden. 
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Aufwand der Erfolgsrechnung 36‘514‘400 

 
Ertrag der Erfolgsrechnung 
(ohne ordentliche Steuern Budgetjahr)  25‘509‘600 
 
Zu deckender Aufwandüberschuss  11‘004‘800 
Ausgleich 36‘514‘400 36‘514‘400 
 
Zu deckender Aufwandüberschuss 11‘004‘800 
Ordentliche Steuern  11‘048‘000 
Ertragsüberschuss 43‘200  
Ausgleich 11‘048‘000 11'048‘000 

 
(1) Gemäss Darstellungsvorgabe Gemeindeamt des Kantons Zürich (GAZ) 

 
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 
 

 Ausgaben  Einnahmen 
 Fr. Fr. 
 
Sachanlagen 5‘750‘000 
Immaterielle Anlagen 50‘000 
 
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung  693‘000 
Total 5‘800‘000 693‘000 
Übertrag in Laufende Rechnung  0  
Nettoinvestitionen  5‘107‘000 
Ausgleich 5‘800‘000 5‘800‘000 

 
Investitionsrechnung Finanzvermögen 
 
Im Bereich des Finanzvermögens sind keine Veränderungen vorgesehen. 
 
Details zur Erfolgsrechnung 
 
Das Budget 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 43‘200 ab (Vorjahr Aufwandüber-
schuss Fr. 877‘400). 
 
Vergleicht man das Budget 2019 mit demjenigen aus dem Jahre 2018 so zeigt sich, dass der Ge-
samtaufwand um Fr. 860‘400 sinkt und der Gesamtertrag um Fr. 60‘200 ansteigt. Diese Abwei-
chungen setzen sich wie folgt zusammen: 
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Veränderungen im Aufwand 
 

Allgemeine Verwaltung - Fr.5‘042‘000 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit + Fr.   76‘400 
Bildung + Fr.1‘380‘600 
Kultur, Sport und Freizeit + Fr.    86‘800 
Gesundheit + Fr. 453‘300 
Soziale Sicherheit + Fr. 219‘700 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung + Fr. 150‘200 
Umweltschutz und Raumordnung + Fr.1‘784‘200 
Volkswirtschaft + Fr.   17‘900 
Finanzen und Steuern + Fr.   12‘500 
Total - Fr. 860‘400 

 
Die Bereiche Allgemeine Verwaltung, Bildung, Umweltschutz und Raumordnung sind diejenigen 
Bereiche, die im Vergleich zum Vorjahr die grössten Abweichungen aufweisen: 
 
 Allgemeine Verwaltung 
 
- Die neue Abschreibungsmethode gemäss HRM2 trägt hier zu einer Verbesserung von 

Fr. 5‘242‘000 bei. Im HRM2 sind keine zusätzlichen Abschreibungen mehr möglich und auf-
grund des Restatements sind die planmässigen Abschreibungen der Hochbauten des Ver-
waltungsvermögens von Fr. 1‘792‘000 auf Fr. 150‘000 gesunken. 

 
 Bildung 
 
- Mehraufwendungen von Fr. 340‘000 sind beim Unterhalt der Hochbauten zu verzeichnen. 

Ein Nachholbedarf bei diversen Liegenschaften (Substanzerhaltung) drängt sich zwingend 
auf und ist geplant. Weiter fallen bei den Sonderschulmassnahmen Mehraufwendungen von 
Fr. 355‘000 an. Ebenso sind bei den Löhnen Mehraufwendungen von Fr. 250‘000 zu erwar-
ten.  

 
 Umweltschutz und Raumordnung 
  
- Bei dieser Hauptgruppe sind die Mehraufwendungen für die Vorfinanzierung des Hochwas-

serschutzes in der Höhe von Fr. 1‘700‘000 verantwortlich.  
 
Veränderungen im Ertrag 

 
Allgemeine Verwaltung - Fr.  318‘7000 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit + Fr. 28‘500 
Bildung + Fr. 102‘7000 
Kultur, Sport und Freizeit - Fr.  1‘000 
Gesundheit  Fr. 0 
Soziale Sicherheit - Fr.  360‘700 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung + Fr. 0 
Umweltschutz und Raumordnung - Fr.  24‘100 
Volkswirtschaft - Fr. 59‘000 
Finanzen und Steuern + Fr. 692‘500 
Total + Fr. 60‘200 
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Bei den Erträgen weisen die Bereiche Soziale Wohlfahrt, Umwelt und Raumordnung sowie Finan-
zen und Steuern im Vergleich zum Vorjahr die grössten Abweichungen auf: 
 
 Allgemeine Verwaltung 

 
- Die interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen in der Höhe von Fr. 304‘000 fällt 

weg, dies begründet mit der neuen Abschreibungsmethode HRM2. 
 
 Soziale Sicherheit 

 
- Die erwarteten Minderaufwendungen bei der „Sozialen Sicherheit“ werden auf der Gegensei-

te weniger Rückerstattungen Dritter für schweizerische (Fr. 200‘000.00) und ausländische 
(Fr. 150‘000.00) Staatsangehörige ohne Kostenersatz verursachen. 

 
 
 Finanzen und Steuern 
 
- Bei den „Allgemeinen Gemeindesteuern“ sind Mindererträge von Fr. 294‘000 (u.a. Steuer-

fussreduktion um 4%) geplant.  
 
- Der Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbetrag wird um Fr. 1‘000‘000 höher ausfallen. 
 
Steuerfuss 
 
Die Gemeinde Zell senkt den Steuersatz um 4% von 122% auf 118%. 
 
Abschied Rechnungsprüfungskommission 
 
1. Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Zell hat das Budget 2018 eingesehen 

und geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: 
 
Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr.  36’514’400.00 
 Gesamtertrag Fr. 36’557’600.00 
 Ertragsüberschuss Fr.       43’200.00 
 
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 
 Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr.  5’800’000.00 
 Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr.     693’000.00  
 Nettoinvestitionen Verwaltungsverm. Fr.   5’107’000.00 
 
Investitionsrechnung Finanzvermögen 
 Ausgaben Finanzvermögen Fr.              0.00 
 Einnahmen Finanzvermögen Fr.              0.00 
 Nettoinvestitionen Finanzvermögen Fr.              0.00 
 
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr.   9’400’000.00 
Vorgeschlagener Steuerfuss 2019                     118% 
 



Gemeindeversammlung  Montag, 3. Dezember 2018 
 

Beleuchtender Bericht   8 

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (= Eigenkapital) 
gutgeschrieben. 

 
2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig und 

rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen 
Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. 
 

3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2019 
entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 118% 
(Vorjahr: 122%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen. 

 
Antrag des Gemeinderates 
 
1. Das Budget der Gemeinde Zell für das Jahr 2019 wird genehmigt. 

 
2. Der Steuerfuss der Gemeinde Zell für das Jahr 2019 wird auf 118% (Vorjahr 122%) festge-

setzt. 
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B Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 
 
Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1): 
 
Anfragerecht   § 17. 1 Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde 

von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der 
Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den 
Gemeindevorstand. 

  2 Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung einge-
reicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor die-
ser Versammlung schriftlich. 

  3 In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgege-
ben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versamm-
lung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
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RECHTSMITTELBELEHRUNG 
 
Gegen einen Gemeindeversammlungsbeschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
beim Bezirksrat Winterthur, Hermann-Götzstrasse 26, 8400 Winterthur, 
 
 mit sofortiger Rüge an der Gemeindeversammlung wegen Verletzung von Vorschriften 

über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 
Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 Verwaltungs-
rechtspflegegesetz [VRG; LS 175.2]) 
 

 und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d in 
Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). 


